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1. Einleitung 
 

Das Gesamtsystem der Alterssicherung basiert in Deutschland auf der 

sog. „Drei-Säulen-Theorie“.1 Die erste und tragende2 Säule bildet die 

gesetzliche Rentenversicherung. Das gesetzliche Rentenversiche-

rungssystem kommt jedoch infolge der demographischen Entwicklung 

in Deutschland in Bedrängnis.3 Das Ende des 19. Jahrhunderts entwi-

ckelte Rentenversicherungssystem wurde damals für eine junge Alters-

struktur konzipiert. Aufgrund der Rückgänge der Geburtenrate im 20. 

Jahrhundert wird sich das Verhältnis der Erwerbsbevölkerung zur älte-

ren Bevölkerung im 21. Jahrhundert jedoch vermindern. Dies hat zur 

Folge, dass das Rentenniveau ohne Beitragserhöhung nur beibehalten 

werden könnte, wenn das Ruhestandsalter kontinuierlich auf 73 Jahre 

angehoben werden würde.4 Trotz all der Schwierigkeiten bei der ge-

setzlichen Rentenversicherung entfallen rund 76 % der Gesamtleistun-

gen zur Alterssicherung auf die gesetzliche Rentenversicherung.5 

 

Die zweite Säule6 stellt mit 6%, ebenfalls gemessen an den Gesamtleis-

tungen zur Alterssicherung, die betriebliche Altersvorsorge dar. Durch 

das Altersvermögensgesetz vom 26.06.20017 wurden die bisher für den 

Unternehmer zur Verfügung stehenden vier Durchführungswege um 

den Pensionsfonds ergänzt. Somit stehen jetzt fünf Durchführungswe-

ge8 der betrieblichen Altersversorgung zur Verfügung. 

 

                                                           
1  Bennen, Paul, bAV als Zweite Säule im System der Alterssicherung, in: Kurs 

11/2001, S. 27 ff., S. 27 
2 Waldmann, Wolfgang, Deferred Compensation – Konzept einer rentablen Entgelt-

umwandlung, in: Vermögen & Steuern, 2/2003, S.14 ff., S. 14 
3  Waldmann, aaO. 
4 Birg, Herwig, Die demographische Zeitenwende – Der Bevölkerungsrückgang in 

Deutschland und Europa, C.H- Beck, München, 2001, S. 183 
5 Deutscher Bundestag, 14 Wahlperiode, Alterssicherungsbericht 2001, S. 13, als 

download im Internet: http://www.bmgs.bund.de/download/Broschueren/a189.pdf  
6  Die dritte Säule ist die private Altersversorgung, die ich hier nicht weiter behandelt 

wird 
7  BGBl I 2001 S. 1310 ff. 
8 Direktzusage, Direktversicherung, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Pensions-

fonds 
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Seit dem Jahr 2002 haben Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 1 Satz 1 

BetrAVG einen gesetzlich festgeschriebenen Anspruch auf Entgeltum-

wandlung zugunsten der betrieblichen Altersvorsorge. Somit können sie 

vom Arbeitgeber verlangen, dass Teile ihres Entgelts nicht ausgezahlt, 

sondern in Beiträge zu ihrer betrieblichen Altersvorsorge umgewandelt 

werden.  

 

Neben den fünf vorerwähnten Durchführungswegen besteht zusätzlich 

oder alternativ die Möglichkeit, die zur Entgeltumwandlung vorgesehe-

nen Beträge in ein betriebliches Arbeitszeitkonto einzustellen.9 Eine 

Ausprägungsform von Arbeitszeitkonten, das sog. Lebensarbeitszeit-

konto wird im Jahr 2004 verstärkt Beachtung finden.10 Vorreiter bei der 

Einführung von Lebensarbeitszeitkonten war die Volkswagen AG. 

Schon seit 1997 bietet die Volkswagen AG ihren Mitarbeitern an, Ent-

gelte in Lebensarbeitszeitkonten einzustellen. Mittlerweile kann bei fast 

jedem deutschen Großunternehmen auf diesem Weg Altersvorsorge 

betrieben werden. 

 

Durch das Gesetz zur Absicherung von flexibler Arbeitszeitregelungen 

(Flexi-Gesetz)11 vom 06.04.1998 wurde eine gesetzliche Regelung für 

Lebensarbeitszeitkonten geschaffen. Im Gegensatz zu den fünf Durch-

führungswegen gibt es beim Lebensarbeitszeitkontenmodell nur wenige 

gesetzliche Vorgaben oder Restriktionen.12 

 

Das primäre Ziel von Lebensarbeitszeitkonten besteht darin, den Ar-

beitnehmer bei fortlaufendem Bezug von Arbeitslohn von der Arbeit 

freizustellen. Die Freistellung kann z. B. für einen vorzeitigen Ruhe-

stand oder für Langzeiturlaube (sog. Sabbaticals) genutzt werden. Der 

                                                           
9  Wellisch / Näth, Betriebliche Altersvorsorge über Arbeitszeitkonten: steuerliche und 

sozialversicherungsrechtliche Behandlung und Vorteilhaftigkeit, S. 1, als download 
im Internet: www.iifs.de/PDF/Arbeitszeitkonten.pdf 

10  so die Meinung von: Weißenfels, Ralf, Praxis-Lösungen nun das Gebot der Stunde, 
in: Kurs, 12/2003, S. 18 f. 

11  BGBl I 1998 S. 688 ff. 
12  siehe Anlage 3 
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Umfang und die Länge der Freistellungsphase hängen von der auf dem 

Arbeitszeitkonto angesparten Summe ab.  

 

Das Lebensarbeitszeitkontenmodell ist eine Form von Deferred Com-

pensation. Deferred Compensation kann man wörtlich mit „aufgescho-

bene Vergütung“ übersetzen. Im deutschsprachigen Raum wird Defer-

red Compensation bislang jedoch ausschließlich im Zusammenhang mit 

der Übertragung von Entgeltbestandteilen in einen der fünf Durchfüh-

rungswege der betrieblichen Altersvorsorge verwendet.13 Lebensar-

beitszeitkonten werden häufig als sechster Durchführungsweg zur be-

trieblichen Altersvorsorge bezeichnet. Es ist daher kein Wunder, dass 

sich zunehmend auch Anbieter betrieblicher Altersversorgungsprodukte 

für dieses Modell interessieren und vereinzelt Modelle anbieten.   

 

Je nach Konzeption des Modells kann das in den Arbeitszeitkonten an-

gesparte Guthaben kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand in eine be-

triebliche Versorgungsleistung umgewandelt werden. 14 

 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit sollen zum einen die Funktionsweise 

von Arbeitszeitkonten sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

dargestellt und zum anderen die Vorteilhaftigkeit von Arbeitszeitkonten 

unter dem Gesichtspunkt der Vermögensbildung untersucht werden. 

 

Der zweite Gliederungspunkt beschäftigt sich mit Zeitkonten allgemein, 

der Verzinsung von Zeitkonten sowie der Klärung von wesentlichen 

Begriffen, als Grundlagen der darauf folgenden Darstellung und Unter-

suchung. 

 

Die Gliederungspunkte drei bis sechs bilden das Kernstück der Arbeit. 

In den Gliederungspunkten drei und vier werden die gesetzlichen Rege- 

                                                           
13  Grawert, Achim, Deffered Compensation, S. 2, als download im Internet: 

http://userpage.fu-berlin.de/~grawert/downloads/HWP.doc 
14  Weißenfels, Ralf, aaO., S. 18; Wellisch / Näth, Betriebliche Altersvorsorge, aaO.,  

S. 1 
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lungen im Sozialversicherungsrecht und dem darin geregelten 

Insolvenzschutz von Arbeitszeitkonten näher erläutert. 

Gliederungspunkt fünf beschäftigt sich mit den steuerrechtlichen 

Rahmenbedingungen beim Arbeitnehmer und beim Arbeitgeber. Bei 

letzterem wird auch auf die handelsrechtlichen Regelungen näher 

eingegangen.   

Im Gliederungspunkt sechs wird die Vorteilhaftigkeit von Lebensar-

beitszeitkonten sowohl aus Sicht des Arbeitnehmers als auch aus der 

Sicht des Arbeitgebers untersucht.  

 

Mit einem Ausblick schließt diese Arbeit ab. 
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7. Ausblick 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die private Altersvorsorge über be-

triebliche Lebensarbeitszeitkonten in der Regel vorteilhafter, jedoch 

niemals schlechter, ist als das konventionelle Ansparen außerhalb des 

Betriebs. In Abhängigkeit von den persönlichen Verhältnissen des Ar-

beitnehmers können die Vorteile ein erhebliches Ausmaß annehmen, 

so dass Lebensarbeitszeitkonten als hervorragendes Instrumentarium 

für die private Vermögensbildung einzustufen sind. 

 

Aus Arbeitgebersicht bieten Lebensarbeitszeitkonten ohne eigenen Ka-

pitaleinsatz ebenfalls dann finanzielle Vorteile, wenn die Entgeltum-

wandlungsbeträge in Aktien oder Aktienfonds investiert werden.  

 

Ein verstärktes Aufzeigen dieser win-win-Situation mittels spezieller, die 

individuellen Verhältnisse der Vertragsbeteiligten noch stärker als in 

dieser Arbeit berücksichtigender Software lässt hoffen, dass die erst 

seit 1998 aufgekommenen Lebensarbeitszeitkonten in Zukunft eine 

weitaus größere Verbreitung finden werden. Den beratenden und ver-

mittelnden Berufen wird sich m.E. mit Lebensarbeitszeitkonten ein inte-

ressantes Betätigungsfeld auftun.  

 

Die Arbeit zeigt aber auch, dass hinsichtlich der sozialversicherungs- 

und der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen von Lebensarbeitszeit-

konten noch längst nicht alle Fragen geklärt sind. Die Forschung hat 

diesbezüglich gerade erst ihren Anfang genommen. Auch die Recht-

sprechung hatte bislang noch kaum Gelegenheit, zu Rechtsfragen im 

Bereich von Arbeitszeitkonten Stellung zu beziehen. Mit zunehmender 

Akzeptanz in der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberschaft wird sich dies 

ändern. 

 

Insbesondere bei den Fragen der Bewertungseinheit (Punkt 5.2.3.5.) 

oder der Anwendbarkeit von § 34 EStG auf Störfallzahlungen über 

mehrere Jahre (Punkt 5.1.4.2.) ist eine rasche Klärung der Rechtslage 

angebracht, um die Vorteilhaftigkeitsbetrachtungen aus Arbeitgeber- 
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und aus Arbeitnehmersicht auf ein rechtlich sicheres Fundament stellen 

zu können.  

 

Wenig nachvollziehbar und insbesondere kontraproduktiv erscheint 

auch die Auffassung der Rentenversicherungsträger im Bereich des 

Beitragsrechts in der Freistellungsphase. Ob es der geltenden Rechts-

lage entspricht, Entgeltumwandlungen oberhalb der Beitragsbemes-

sungsgrundlage in der Freistellungsphase zu verbeitragen (Punkt 

3.3.2.), erscheint zweifelhaft. Sollte dies jedoch geltendem Recht ent-

sprechen und will der Staat den Arbeitnehmer zu verstärkter privater 

Altersvorsorge anhalten, sollte meines Erachtens diesbezüglich an eine 

Gesetzesänderung gedacht werden.  

 

Letztlich ist festzustellen, dass die Vorteilhaftigkeit von Lebensarbeit-

zeitkonten in wesentlichen Punkten von den sozialversicherungs- und 

steuerrechtlichen Rahmenbedingungen abhängt. Dies betrifft vornehm-

lich die künftigen Beitrags- und die Grenzsteuersätze, die im Zeitpunkt 

des Störfalls oder der Freistellungsphase gelten, aber auch die Frage, 

ob die Fünftelregelung bei der Schnelllebigkeit des deutschen Steuer-

rechts auch in den nächsten Jahren noch Bestand haben wird. 
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